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Öffentliche Sitzung 

 

 

Auszug aus der Niederschrift der 9. Sitzung des 

Ausschusses für Schule, Sport und Kultur des 

Rates der Stadt Meckenheim vom 17.11.2022 
 
 
2 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 

15.09.2022 
 

 
Die UWG-Fraktion hat mit E-Mail vom 10.11.2022 eine Einwendung gegen die 
Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur vom 
15.09.2022 zu TOP Ö11.2 „Außenumkleide Preuschoff-Stadion: 
Sachstandsbericht zum Vandalismus“ eingereicht.  
Die UWG-Fraktion bittet um eine schriftliche Wiedergabe der Ausführungen der 
Verwaltung zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 
Folgender Text soll lt. Verwaltung unter TOP 11.2 ergänzend aufgenommen 
werden: 

Die Verwaltung teilt mit, dass die seinerzeit angekündigte Ortsbegehung mit dem 

Hauptnutzer VfL Meckenheim stattgefunden hat und die Möglichkeiten 

abgewogen wurden, zumal auch eine Einzäunung nur beschränkt vor 

Vandalismus schützt (siehe Blockheizkraftwerk).  Bei dem Termin hat die 

Verwaltung darauf hingewiesen, dass sie daher das derzeit bestehende offene 

Konzept, ohne Umzäunung des Gebäudes, weiterhin aufrechterhalten will.  

Die bereits von der Verwaltung in der letzten Ausschusssitzung angekündigte 

zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, wie eine 24/7 Bewachung im Bereich Campus, 

läuft seit 01.09.2022. Darüber hinaus wurde mit Rhein Flanke eine aufsuchende 

Jungendarbeit mit den sich vor Ort treffenden informellen Gruppen vereinbart. 

Die weiteren Entwicklungen sind zu beobachten. 
 
Ergänzung der Verwaltung: 
Wenn eine Zauneinrichtung dennoch gewünscht sein sollte, muss diese politisch 
beantragt und die Mittel dafür im Haushalt sichergestellt werden.  

 
 
Dieser Einwand wird in die Niederschrift zur Sitzung am 17.11.2022 
aufgenommen.  
Es wurden keine weiteren Einwendungen eingereicht. Die Niederschrift wurde 
somit zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Beschluss: einstimmig beschlossen 

Ja-Stimmen 13   
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Meckenheim, den 12.01.2023 
 
 
 
   
Schriftführerin  
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